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Bekanntgabe Ehe- und Familienstreitsachen

§ 113 I FamFG



Bekanntgabe Ehe- und Familienstreitsachen

Bekanntgabe von Amts wegen

• Antragsschrift

• Anordnungen nach § 273 ZPO

• Ladungen

• Schriftssätze

• Antragsrücknahme

• Beschlüsse



Dokumente

Bekanntgabe 
an die Beteiligten

Termins-
bestimmung

Bekanntgabe freiwillige Gerichtsbarkeit

Frist-
bestimmung



Bekanntgabe freiwillige Gerichtsbarkeit

§ 15 II FamFG

Zustellung 
gem. §§ 166 ZPO

Aufgabe 
zur Post



Bekanntgabe freiwillige Gerichtsbarkeit

Aufgabe 
zur Post Schriftstück

gilt als bekannt gegeben

4 Tage nach Aufgabe zur Post 



Beschluss ist den Beteiligten 
bekannt zu geben

Bekanntgabe freiwillige Gerichtsbarkeit

§ 41 I 1 FamFG



Beschluss

Bekanntgabe freiwillige Gerichtsbarkeit

§ 41 I 2 FamFG

anfechtbarer Beschluss

demjenigen zustellen, 
dessen erklärtem Willen 

er nicht entspricht



Bekanntgabe freiwillige Gerichtsbarkeit

Anwesenden kann der Beschluss 
durch Verlesen bekannt gegeben werden

zusätzliche 

schriftliche Bekanntabe



Beschluss

Bekanntgabe freiwillige Gerichtsbarkeit

auch demjenigen, für den das 
Rechtsgeschäft genehmigt wird

Beschluss - Genehmigung 
eines Rechtsgeschäfts

(§ 41 III FamFG)

Bekanntabe 


